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len wie Knorpel- oder Hautzellen lassen
sich sicher aus adulten Stammzellen züch-
ten - komplexe Hirn- oder Leberzellen
vermutlich nicht.“ Doch gerade die kom-
plexen „Alleskönner“ versprechen Ge-
winn. Biochemiker Ruhl will an Zellen
arbeiten, die bei Diabetikern die Insulin-
produktion anregen sollen. Würde diese
Vision Realität, müsste das Medikament
nicht mehr gespritzt werden. Bei Millio-
nen Zuckerkranken kämen für das neue
Verfahren dann schnell Milliardenum-
sätze zusammen. Ein entsprechendes
Medikament könne in zehn Jahren auf
dem Markt sein. Ruhl: „Die Stammzellen-
forschung wird für die Pharmaindustrie
eine vergleichbare Bedeutung haben wie
das Betriebssystem Windows für die
Computerindustrie.“

Die, die den Verbrauch embryonaler
Stammzellen befürworten, streiten allen-
falls über die Art und Weise der Gewin-
nung. Therapeutisches Klonen, die Züch-
tung zu wissenschaftlichem Nutzen, wird
von ihnen noch abgelehnt. So auch von
Jochen Taupitz, Leiter des Instituts für
Medizinrecht und Bioethik an den Uni-
versitäten Mannheim und Heidelberg und
Mitglied des Nationalen Ethikrates, der
wie ESI-Chef Robert Klupacs argumen-
tiert: „Ich lehne es aus verfassungsrecht-
lichen Gründen ab, wenn Embryonen für
Forschungszwecke extra hergestellt wer-
den. Legitim ist jedoch aus meiner Sicht
die Forschung an verwaisten Embryonen,
die nicht mehr, wie ursprünglich vorge-
sehen, in den Mutterleib eingesetzt wer-
den. Das zu verbieten halte ich für frag-
würdig angesichts der Tatsache, dass wir
nicht nur die Abtreibung zulassen, son-
dern ebenso Verhütungsmittel, die eine
Einnistung des Embryos verhindern und
ihn damit abtöten. Wenn also tagtäglich
routinemäßig Embryonen getötet werden,
dann leuchtet mir nicht ein, dass man es
kategorisch ablehnt, todgeweihte
Zellverbände in ihrer frühesten Entwick-
lungsphase zur Gewinnung neuer thera-
peutischer Möglichkeiten zu verwenden.“

Dagegen regt sich Widerstand. Volker
Herzog, Direktor des Instituts für
Zellbiologie an der Universität Bonn
wandte sich ausdrücklich gegen die Kol-
legen Oliver Brüstle und Otmar Wiestler
und mahnt: die Forschung an embryona-
len Stammzellen sei „ein weiterer Sün-
denfall“, da er unweigerlich das Klonen
von Embryonen nach sich ziehe. Herzog
kritisierte zudem die Darlegungen der
Kollegen. Sie hätten Risiken nicht berück-
sichtigt. So könne sich aus implantiertem
Nervengewebe embryonaler Herkunft im
Kopf eines Patienten Tumore bilden.

Der Stufenplan
der DFG
Griff nach „überzähligen“ Embryonen

Am 3. Mai veröffentlichte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ei-
nen Stufenplan zur Forschung mit menschlichen Stammzellen. Das Ziel: In
zwei Stufen sollen die Forscher in die Lage versetzt werden, mit in Deutsch-
land gewonnenen embryonalen Stammzellen zu experiementieren.Wir do-
kumentieren die Vorstellungen der DFG im Wortlaut.

Empfehlungen der Deutschen For-
schungsgemeinschaft zur For-
schung mit menschlichen Stamm-
zellen

3. Mai 2001

1: Fortschritte in der modernen
Stammzellforschung eröffnen der
Medizin neue Perspektiven für den
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn
und die Entwicklung neuer Therapi-
en. Langfristig könnte die Transplan-
tation von Stammzellen und daraus
gewonnener Gewebe die medizinische
Behandlung zahlreicher Erkrankungen
wesentlich verbessern. Menschen mit
chronischen, aber auch akuten Organ-
ausfällen infolge vererbter oder erwor-
bener Krankheiten würden von sol-
chen Therapieansätzen bezüglich Le-
benserwartung und Lebensqualität
sehr profitieren.

2: Die Erwartungen auf diesem Ge-
biet erhalten durch Forschungsergeb-
nisse der letzten Jahre eine wissen-
schaftlich begründete und erfolgver-
sprechende Basis. Allerdings ist zu
berücksichtigen, daß die Verwirkli-
chung der angestrebten therapeuti-
schen Möglichkeiten noch Jahre,
wahrscheinlich sogar Jahrzehnte in-
tensiver Forschung voraussetzen wird
und daß diese neuen Behandlungs-
möglichkeiten Krankheiten nicht prin-
zipiell eliminieren werden.

3: Vor diesem Hintergrund ist die
Frage nach der Herstellung und Ver-

wendung menschlicher Embryonen zu
Forschungszwecken in der letzten Zeit
immer mehr in das Zentrum
wissenschaftsinterner wie auch öffent-
licher Diskussion geraten. Ausgangs-
punkt dieser Diskussionen sind zwei
technische Entwicklungen der vergan-
genen vier Jahre, nämlich die Möglich-
keit der Herstellung erbgleicher Orga-
nismen durch Zellkerntransplantation
(Dolly-Verfahren) sowie der Herstel-
lung menschlicher embryonaler
Stammzellen aus menschlichen Em-
bryonen.

4: Die DFG ist der Ansicht, daß so-
wohl das reproduktive als auch das the-
rapeutische Klonen über Kern-
transplantation in entkernte menschli-
che Eizellen weder naturwissenschaft-
lich zu begründen noch ethisch zu ver-
antworten sind und daher nicht statt-
haft sein können.

5: Die DFG ist überdies der Ansicht,
daß es beim Menschen keine irgend-
wie geartete Rechtfertigung für Keim-
bahninterventionen sowie für die Her-
stellung von Chimären oder Hybriden
geben kann. Das Verfolgen derartiger
Forschungsziele muß weiterhin durch
den Gesetzgeber ausgeschlossen blei-
ben.

6: Die vergangenen zwei Jahre seit
dem letzten Bericht der DFG zu die-
sem Thema (März 1999) haben große
Fortschritte sowohl in der embryona-
len wie auch in der gewebespezifischen
(adulte) Stammzellforschung gebracht.
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Gewebespezifische Stammzellen besitzen
eine sehr viel größere entwicklungs-
biologische Flexibilität (Plastizität) als
zunächst vermutet. So ist die
Gewebespezifizität sowohl im Menschen
als auch in der Maus nicht mehr nur auf
einen definierten Zelltyp allein be-
schränkt. Unter geeigneten Bedingungen
können sich Zelltypen auch ineinander
umwandeln.

Menschliche embryonale Stammzellen
lassen sich heute besser als früher gezielt
in bestimmte Zelltypen umwandeln, wenn
auch bislang nur die Herstellung angerei-
cherter Populationen möglich ist. Die
DFG ist daher der Ansicht, daß die Wis-
senschaft jetzt einen Stand erreicht hat,
der sowohl potentielle Patien-
ten als auch Wissenschaftler in
Deutschland in Zukunft nicht
mehr von diesen Entwicklun-
gen ausschließen sollte. Hinter
dieser Feststellung liegt auch
die Vermutung, daß sich mög-
licherweise das wahre Potenti-
al adulter Stammzellen am
Ende nur durch einen Vergleich
mit Zellen am anderen Ende des
entwicklungsbiologischen
Potentialspektrums, also mit
pluripotenten Stammzellen,
wird zeigen lassen.

7: Die Herstellung menschli-
cher embryonaler Stammzellen
zu Forschungszwecken ist nach
geltendem Recht verboten.
Nicht verboten ist hingegen der
Import embryonaler Stamm-
zellen, da diese nicht mehr
totipotent, sondern nur mehr
pluripotent sind und daher gar
nicht unter das Embryonen-
schutzgesetz fallen. Soweit da-
gegen Bedenken geltend ge-
macht werden, weist die DFG
darauf hin, daß der Respekt vor
der Souveränität anderer Staa-
ten und ihrer Rechtsetzungs-
gewalt, wie er umgekehrt auch
von anderen Staaten gegenüber dem deut-
schen Recht und seinen Lösungen erwar-
tet wird, es gebietet, grundsätzlich nur
Handlungen im Inland an den heimischen
Rechtsvorstellungen zu messen. Akzep-
tiert man daher, daß Rechtsunterschiede
im internationalen Vergleich nicht per se
anstößig sind und Handlungen im Aus-
land, abgesehen von Fällen weltweit ge-
ächteten Unrechts, an den jeweils dort gel-
tenden Rechtsvorstellungen zu messen
sind, dann gibt es mit Blick auf die ver-
fassungsrechtliche Garantie der
Forschungsfreiheit keine Rechtfertigung

dafür, die Forschung mit legal im Ausland
hergestellten embryonalen Stammzellen
grundsätzlich auszuschließen. Die DFG
spricht sich daher dafür aus, die bestehen-
de rechtliche Zulässigkeit des Imports
menschlicher embryonaler Stammzellen
nicht einzuschränken. Allerdings sollen
nach Auffassung der DFG nur Stamm-
zellen importiert werden dürfen, die aus
sogenannten „überzähligen“ Embryonen
gewonnen wurden.

8: Der bloße Import von embryonalen
Stammzellen erscheint der DFG jedoch
nicht ausreichend. Er erlaubt deutschen
Wissenschaftlern keinerlei Einfluß auf die
Herstellung embryonaler Stammzellinien,

und er setzt sie unvertretbaren Abhängig-
keiten aus, sofern diese Linien aus rein
kommerziellen Quellen stammen. Die
aktive Teilnahme deutscher Wissenschaft-
ler an der Herstellung embryonaler
Stammzellinien ist aber vor allem deshalb
wünschenswert, da sie an dem internatio-
nalen Standardisierungsprozeß teilneh-
men und teilhaben sollten, der sich auf
diesem Felde abzeichnen muß. In der
Maus verwenden weit über 90 % der Wis-
senschaftler, die auf diesem Feld arbei-
ten, nur etwa fünf verschiedene embryo-
nale Stammzellinien. Diese lassen sich

beim Nachlassen ihrer Pluripotenz auch
reklonieren, so daß nur in Ausnahmefäl-
len überhaupt ein Rekurs auf
Mäuseblastozysten notwendig ist. Diese
Situation, von der wir allerdings im
menschlichen System gegenwärtig weit
entfernt sind, müßte nach Ansicht der
DFG auch in diesem Umfeld angestrebt
werden.

9: Ein stärkeres Engagement deutscher
Wissenschaftler in der Forschung mit
menschlichen Stammzellen ist in folgen-
den Schritten vorstellbar:

9.1: In einem ersten Schritt könnte -
auch und gerade mit Förderung durch die

DFG - eine institutionelle inter-
nationale Zusammenarbeit ent-
wickelt werden, deren Aufgabe
es ist, die Anforderungen an die
notwendigen Zellinien zu formu-
lieren, diese zu standardisieren
und für ihre Etablierung in der
wissenschaftlichen Praxis Sorge
zu tragen. Eine derartige Aktivi-
tät gibt es derzeit nicht. Die Mit-
arbeit in solchen Referenzzentren
oder Gremien würde deutsche
Wissenschaftler an der Gewin-
nung essentiellen Wissens betei-
ligen und ihnen die Mitwirkung
an der Entwicklung elementarer
Ressourcen ermöglichen. Diese
Aktivität bedürfte nach Meinung
der DFG keiner Änderung des
Embryonenschutzgesetzes.

9.2: Sollten sich die Wissen-
schaftlern in Deutschland zur
Verfügung stehenden
pluripotenten Zellinien objektiv
als nicht geeignet erweisen oder
sollten die Forschungsarbeiten
mit ihnen in nicht zu rechtferti-
gender Weise eingeschränkt sein,
schlägt die DFG dem Gesetzge-
ber als zweiten Schritt vor, in
Überlegungen einzutreten, Wis-
senschaftlern in Deutschland die

Möglichkeit zu eröffnen, aktiv an der
Gewinnung von menschlichen embryona-
len Stammzellen zu arbeiten. Vorausset-
zung allerdings ist, daß die unter Ziffern
10 und 11 aufgestellten Konditionen und
das dort entwickelte Verfahren eingehal-
ten sind. Der DFG sollte die Finanzierung
solcher Arbeiten möglich sein.

Die Entscheidung über diese Frage läuft
auf einen Abwägungsprozeß zwischen
dem verfassungsrechtlichen Lebensschutz
des Embryos einerseits und der ebenfalls
verfassungsrechtlich geschützten

DFG–Präsident Prof. Ernst-Ludwig Winnacker

Foto: dpa
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Forschungsfreiheit andererseits heraus.
Der ethische und rechtliche Schutz der
Forschungsfreiheit ist nicht absolut; ge-
nausowenig wie das Lebensrecht des
Embryos. Indem der Gesetzgeber be-
stimmte Verfahren der Empfängnisverhü-
tung, beispielsweise Nidationshemmer,
gestattet und auch den Schwangerschafts-
abbruch unter bestimmten Bedingungen
von der Strafverfolgung ausnimmt, ist
auch der Schutz des menschlichen Em-
bryos nicht uneingeschränkt gewährt. Aus
der Sicht der DFG setzt ein Abwägungs-
prozeß zugunsten der wissenschaftlichen
Forschung die Hochrangigkeit der
Forschungsziele voraus.

Diese allerdings kann sich nicht auf
Heilungsversprechen allein beziehen,
sondern setzt echte Chancen auf deren
Realisierbarkeit voraus. Die Entwicklun-
gen der vergangenen zwei Jahre deuten
darauf hin, daß eine solche Erwartung als
nicht unbegründet anzusehen ist.

Abgelehnt wird von der DFG die Her-
stellung von Embryonen ausschließlich
zu Forschungszwecken (Dolly-Verfah-
ren).

10: Die DFG hält es allerdings für zwin-
gend erforderlich, daß eine etwaige Her-
stellung von embryonalen Stammzellen,
wie auch das Arbeiten mit embryonalen
Stammzellinien - einschließlich der im-
portierten - in jedem einzelnen Falle nur
unter streng kontrollierten Bedingungen
möglich sein darf.

Die Voraussetzungen für die Gewin-
nung von embryonalen Stammzellen in
Deutschland, die vom Gesetzgeber zu for-
mulieren wären, sollten folgendes festle-
gen:

* Embryonale Stammzellen dürfen
nur aus Embryonen gewonnen werden,
die für eine gesetzlich zulässige künstli-
che Befruchtung hergestellt wurden, die
aber aus Gründen, die bei der Spenderin
der Eizelle liegen, auf Dauer nicht mehr
zu diesem Zweck eingesetzt werden; die
Herstellung menschlicher Embryonen
allein zu Forschungszwecken soll und
muß verboten bleiben.

* Die Eizellspenderin muß mit der
Verwendung des Embryos zur Herstel-
lung von Stammzellen einverstanden
sein; eine finanzielle Vergütung darf ihr
weder angeboten noch gewährt werden.

* Gewinnung von Stammzellen aus
derartigen Embryonen darf nicht durch

denjenigen Arzt erfolgen, der die Em-
bryonen zur künstlichen Befruchtung her-
gestellt hat.

* Die Gewinnung menschlicher
embryonaler Stammzellen und die For-
schung mit diesen, einschließlich der
Forschung an importierten embryonalen
Stammzellen bedürfen der Genehmigung.
Diese Genehmigung ergeht auf der Basis
eines zweistufigen Prüfungsverfahrens, in
dem festgestellt wird, daß das Vorhaben
erstens allen wissenschaftlichen Anforde-
rungen an Exzellenz, Methodik und Ziel-
setzung entspricht und zweitens ethisch
vertretbar ist.

* Die wissenschaftliche Prüfung soll
in einem Verfahren erfolgen, das dem
Gutachterverfahren der DFG entspricht
und das die besondere wissenschaftliche
Qualifikation des Antragstellers mit-
berücksichtigt (Lizensierung von Institu-
tion und Antragsteller).

* Die Feststellung der ethischen
Vertretbarkeit der Gewinnung von und
der Forschung an embryonalen Stamm-
zellen soll in jedem Einzelfall durch eine
unabhängige, pluralistisch zusammenge-
setzte Kommission auf Bundesebene er-
folgen. Vorgeschlagen wird damit ein
Verfahren, das bereits im Zusammenhang
mit dem Gentechnik-Gesetz eingeführt
wurde, zur Zentralen Kommission für die
Biologische Sicherheit (ZKBS) geführt
und sich in Fragen der Gentechnik-Si-
cherheit bewährt hat.

11: Die unter Punkt 10 vorgeschlagene
Kommission sollte folgende Aufgaben
leisten:

* die Aufstellung von Rahmenbe-
dingungen für Arbeiten mit humanen em-
bryonalen Stammzellen, insbesondere im
Rahmen des Gesetzes die Konkretisie-
rung der Bedingungen, unter denen
menschliche überzählige Embryonen zur
Gewinnung von embryonalen Stamm-
zellen eingesetzt werden dürfen.

* die Begutachtung von Einzelan-
trägen (analog zur ZKBS) sowohl aus öf-
fentlich finanzierten als auch aus privat
finanzierten Einrichtungen.

Dabei sollten bei der Beurteilung von
Forschungsvorhaben folgende Kriterien
besonders berücksichtigt werden, wobei
sich die Kommission an der internatio-
nalen wissenschaftlichen Entwicklung
orientiert:

* Es sollte aus guten Gründen zu er-
warten sein, daß die Befunde zur Wachs-
tums- und Differenzierungsfähigkeit von
embryonalen Stammzellen aus tierischem
Material sich auf bereits etablierte
menschliche embryonale Stammzellen
übertragen lassen.

* Die therapeutische Wirksamkeit
bereits etablierter menschlicher embryo-
naler Stammzellen muß, soweit möglich,
am Tiermodell erprobt worden sein.

* Es sollte aus guten Gründen zu er-
warten sein, daß die Verwendung von
embryonalen Stammzellen für die jewei-
lige Fragestellung entscheidende medizi-
nische Vorteile bietet, die mit anderen,
insbesondere adulten Stammzellen nicht
zu erzielen sind.

12: Die DFG ist unverändert der An-
sicht, daß die Verwendung von gewebe-
spezifischen (adulten) Stammzellen als
Alternative zu menschlichen embryona-
len Stammzellen in allen Überlegungen
Vorrang haben muß und weiterhin von der
DFG intensiv gefördert werden muß.

13: Die Freigabe der Herstellung em-
bryonaler Stammzellen aus überzähligen
Embryonen in der unter Ziffer 9.2 ange-
sprochenen Form sollte zunächst nur auf
fünf Jahre befristet erfolgen. Danach soll-
ten Bundesregierung und Gesetzgeber
erneut über dieses Vorhaben entscheiden.

14: Die DFG ist sich - auch vor dem
Hintergrund der jüngsten deutschen Ge-
schichte - der Problematik bewußt, einer-
seits frühes menschliches Leben zu
Forschungszwecken zwar nicht explizit
herzustellen, andererseits aber doch zu
verwenden. Sie ist der Meinung, daß der
Rubikon in dieser Frage mit der Einfüh-
rung der künstlichen Befruchtung über-
schritten wurde und daß es unrealistisch
wäre zu glauben, unsere Gesellschaft kön-
ne in einem Umfeld bereits bestehender
Entscheidungen zum Lebensrecht des
Embryos (dauerhafte Aufbewahrung
künstlich befruchteter Eizellen, Einfüh-
rung von Nidationshemmern, Schwanger-
schaftsabbruch) zum status quo ante zu-
rückkehren. Sie ist jedoch davon über-
zeugt, daß die vorliegenden Empfehlun-
gen einerseits unserem Verfassungs-
verständnis und Rechtsempfinden, ande-
rerseits aber auch einem Menschenbild
entsprechen, das der wissenschaftlichen
Forschung an sich wie auch den berech-
tigten Interessen kranker Menschen ge-
recht wird.


